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Kapitel 1: 

Grundlagen 

A. Einleitung und Problemaufriss 
A. Einleitung und Problemaufriss 
I. Verwendung von Lokalisierungsmerkmalen 

Betrachtet man die zahlreichen Rechtsquellen des Internationalen Wirtschafts-
rechts, erkennt man rasch die Fülle an Normen, die Streitparteien und deren 
Rechtsverhältnisse lokalisiert wissen wollen. Diese Normen weisen diverse Un-
terschiede auf. 

Schon im Hinblick auf die Rechtsnatur treten völkerrechtliche Regelungen1 
neben solche des europäischen Rechts2 und diese wiederum neben solche des 
nationalen Rechts3. Ebenso bietet sich eine Differenzierung nach dem Rechts-
gebiet der Norm an, denn neben Normen internationalverfahrens- und interna-
tional-privatrechtlicher Natur reihen sich materiellrechtliche Regeln ein, wobei 
die Einordnung dieser Normen teilweise umstritten ist.4 

Weiterhin lassen sich Unterschiede bezüglich des Lokalisierungsobjekts 
feststellen, denn der Gesetzgeber möchte teilweise den Sitz eines Gerichts,5 teil-
weise den einer Behörde,6 teilweise den Sitz eines oder mehrerer Verfahrens-
beteiligter ermittelt wissen.7 Bei jenen Verfahrensbeteiligten kann es sich ent-
weder um natürliche Personen oder um Personenzusammenschlüsse, juristische 

 
1 Bspw. Art. 1 Abs. 1 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 

den internationalen Warenkauf v. 11.04.1980, BGBl. 1989 II, S. 598 (CISG) „Niederlas-
sung“; Art. 2 Unidroit-Übereinkommen über das internationale Factoring v. 28.05.1988, 
BGBl. 1998 II, S. 173 (FactÜ) „Niederlassung“. 

2 Bspw. Art. 4 Abs. 1 der VO (EU) 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen v. 12.12.2012, ABl. L 351, S. 1 (Brüssel Ia-VO) „Wohn-
sitz“; Art. 24 Nr. 2 Brüssel Ia-VO „Sitz“; Art. 2 der VO (EG) 2157/2001 des Rates v. 
08.10.2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE), ABl. L 294, S. 1 (SE-VO) 
„Sitz sowie ihre Hauptverwaltung“. 

3 §§ 13, 17 f., 19a ZPO; 7 ff. BGB; 106 HGB; 4a GmbHG; 5 AktG. 
4 Vgl. §§ 4a GmbHG, 5 AktG (siehe S. 36 ff.); anders die Klarstellung in §§ 1 Abs. 5, 2a 

TMG. 
5 Art. 129 Abs. 3 der VO (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 

14.06.2017 über die Unionsmarke, ABl. L 154, S. 1 (UnionsmarkenVO); zur Schiedsge-
richtsbarkeit Art. 18 VO (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 
20.05.2015 über Insolvenzverfahren, ABl. L 141, S. 19 (EuInsVO). 

6 Art. 19 Abs. 2 UnionsmarkenVO. 
7 So die Anknüpfungen in den Rom I- und II-Verordnungen. 
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Personen beziehungsweise Gesellschaften handeln. Die Lokalisierung einer 
Gesellschaft wird der einer natürlichen Person an vielen Stellen gleichgesetzt, 
vgl. Artt. 63 Brüssel Ia-VO, 19 Abs. 1 UAbs. 1 Rom I-VO8, 23 Abs. 1 UAbs. 1 
Rom II-VO9. 

Zudem zeigen sich definitorische Unterschiede. Während beispielsweise der 
allgemeine Gerichtsstand einer Gesellschaft nach Art. 63 Abs. 1 Brüssel Ia-VO 
autonom bestimmt wird,10 kommt es im Rahmen des ausschließlichen Gerichts-
standes des Art. 24 Nr. 2 Brüssel Ia-VO für die Bestimmung des Sitzes – der-
selben Gesellschaft – auf das (nationale) Internationale Gesellschaftsrecht des 
Forums an, dessen Kodifizierung man im deutschen Recht vergeblich sucht. 
Die Bestimmung des Wohnsitzes natürlicher Personen delegiert die Brüssel Ia-
VO in Art. 62 Abs. 2 an das nationale Sachrecht11 – beispielsweise §§ 7 ff. BGB 
für deutsche Gerichte (nicht deutsches Kollisionsrecht wie in Art. 24 Abs. 2 
Brüssel Ia-VO) –, während der gewöhnliche Aufenthalt in den Rom-Verord-
nungen, wenn überhaupt, autonom definiert wird.12 

Ebenso ist auf anknüpfungstechnische Unterschiede hinzuweisen, denn mit 
Art. 63 Abs. 1 Brüssel Ia-VO werden dem Rechtsanwender alternative Anknüp-
fungsmerkmale an die Hand gegeben, wohingegen die Bestimmung des an-
wendbaren Rechts nach den Rom-Verordnungen nur vom gewöhnlichen Auf-
enthalt abhängen kann. 

Schließlich werden verschiedene Fragen mithilfe der Lokalisierung beant-
wortet. Es wird die Anwendbarkeit der Verordnungen, ein allgemeiner, beson-
derer oder ausschließlicher Gerichtsstand begründet oder das auf das Rechts-
verhältnis anwendbare Recht ermittelt. 

II. Auswahl der zu untersuchenden Lokalisierungsmerkmale 

Die dargestellte – unter Umständen gar verwirrende – Vielzahl der Lokalisie-
rungsmerkmale und -techniken, die das Internationale Zivilprozessrecht und In-
ternationale Privatrecht prägt, erfordert eine Eingrenzung des Untersuchungs-
gegenstands. Erstens werden völkerrechtliche Regelungen wegen anderer Me-
thoden der Rechtssetzung und -auslegung13 weitestgehend ausgenommen. Ver-
stärkt untersucht werden aber europäische Lokalisierungsnormen, angesichts 

 
8 VO (EG) 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 17.06.2008 über das 

auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, ABl. L 177, S. 6, ber. ABl. 2009 
L 309, S. 87. 

9 VO (EG) 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 11.07.2007 über das 
auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, ABl. L 199, S. 40, ber. 
ABl. 2012 L 310, S. 52. 

10 Gottwald, in: MüKoZPO, Art. 63 Brüssel Ia-VO Rn. 1; Hess, in: Schlosser/Hess, 
EuZPR, Art. 63 EuGVVO Rn. 2; Stadler/Krüger, in: Musielak/Voit, Art. 63 EuGVVO Rn. 1. 

11 Geimer, in: Geimer/Schütze, EuZVR, Art. 4 EuGVVO Rn. 23 ff. 
12 Lurger, in: v. Hein/Rühl, Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht, 

S. 202 (205). 
13 Vgl. Artt. 30 ff. des Wiener Übereinkommens v. 23.05.1969 über das Recht der Ver-

träge (WVK), BGBl. 1985 II, S. 926 ff.; Junker, IPR, § 2 Rn. 32. 
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der zunehmenden europäischen Vereinheitlichung des Internationalen Zivilpro-
zessrechts und des Internationalen Privatrechts und des Anwendungsvorrangs 
des Unionsrechts.14 Dabei wird insbesondere auch das Verhältnis von deut-
schem und europäischem Recht zu beleuchten sein, denn eine Verschachtelung 
von nationalem und europäischem Recht zeigt sich im Internationalen Gesell-
schaftsrecht im Rahmen des ausschließlichen Gerichtsstandes des Art. 24 Nr. 2 
Brüssel Ia-VO, der auf nationales Kollisionsrecht zur Ermittlung des Sitzes ver-
weist. Zweitens werden nur solche Sitze untersucht, die sich auf bestimmte Ver-
fahrensbeteiligte (Parteien) beziehen, nämlich juristische Personen und Gesell-
schaften. Drittens findet schließlich eine Begrenzung der zu untersuchenden 
Rechtsquellen statt. Aufgrund ihrer Bedeutung für den Wirtschaftsverkehr wird 
sich die Arbeit schwerpunktmäßig mit der Brüssel Ia-VO sowie den Rom I/II-
Verordnungen auseinandersetzen. Die Lokalisierung des Erfolgsorts gem. 
Art. 7 Nr. 2 Brüssel Ia-VO, bei der es – sofern die Gesellschaft Geschädigte 
und nicht Schädigerin ist – regelmäßig auf die Belegenheit des gesellschaftli-
chen Vermögens ankommt,15 wird deshalb nicht untersucht. Ebenfalls wird die 
Lokalisierung des Vermögensgerichtsstands gem. § 23 ZPO hier nicht tieferge-
hend beleuchtet.16 

III. Funktionsfähigkeit der Lokalisierung im Strukturwandel 

Neben dem nicht kodifizierten Internationalen Gesellschaftsrecht werden die 
soeben eingegrenzten Normen der Brüssel Ia-, Rom I- und Rom II-VO auf ihre 
heutige Funktionsfähigkeit im Hinblick auf den fortschreitenden Strukturwan-
del überprüft. Unter Strukturwandel ist für die Zwecke dieser Arbeit die Zu-
nahme der Digitalisierung geschäftlicher Kontakte und unternehmerischer Or-
ganisation17 zu verstehen. Möglicherweise gebietet es dieser tatsächliche Wan-
del der Lebens- und Wirtschaftsumstände, Lokalisierungsmerkmale zeitgemäß 
und damit in neuer Weise auszulegen oder gar zukunftsfest neu zu kodifizieren. 
Dabei sind auch potenzielle Einflüsse neuer europäischer Regelungsvorschläge 
zu beachten.18 

 
14 Britz, NJW 2021, 1489 (1490); Heiderhoff, Europäisches Privatrecht, Rn. 32. 
15 Wedemann, in: v. Hein/Rühl, Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht, 

S. 182 (191). 
16 Zur Frage, ob die Inhaberschaft einer Domain zum Vermögen gehört, Bogdan/Mauns-

bach, MUJLT 2009, 175 ff. (zur schwedischen Rechtslage). 
17 Dazu auch die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Strategie 
für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“ v. 06.05.2015, COM(2015) 192 final, S. 3. 

18 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festle-
gung harmonisierter Vorschriften für Künstliche Intelligenz (Gesetz über Künstliche Intelli-
genz) und zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Union (KI-VO), COM(2021) 206 final; 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Bin-
nenmarkt für digitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und zur Änderung der RL 
2000/31/EG (Digital Services Act), COM(2020) 825 final. 
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Gesellschaften digitalisieren sich und ihre Geschäftsmodelle immer weiter. 
Im Zuge der Digitalisierung haben sich Möglichkeiten zur Online-Zusammen-
arbeit entwickelt, wie beispielsweise die Plattform GitHub belegt. Darüber hin-
aus haben sich Dezentrale Autonome Organisationen (DAOs) etabliert, wie bei-
spielsweise MetaCartel, die sich durch eine dezentrale Zusammenarbeit und 
Entscheidungsfindung auszeichnen: 
„We are global but remote first – While we have strongholds in the US and EU, we believe 
the best teams and builders can come from everywhere and anywhere. We welcome anyone 
from anywhere to join and be part of what we are doing. Video calls and telegram chats are 
the bread and butter of our community.“19 

Diese DAOs wollen sich häufig bewusst vom Staat und dessen Recht abgren-
zen.20 Rechtsfähigkeit als juristische Person kann diesen Gesellschaften man-
gels Registereintragung nicht zukommen.21 Wie aber ist stattdessen mit ihnen 
umzugehen? 

Die unternehmerische Digitalisierung hat auch der europäische Gesetzgeber 
erkannt und im Jahr 2018 deshalb das sogenannte „EU Company Law Package“ 
beschlossen. Es besteht aus einer Digitalisierungs-22 und einer Mobilitätsricht-
linie23. Die DigitalisierungsRL ermöglicht unter anderem europaweite Online-
Gründungen bestimmter Kapitalgesellschaftsformen, sodass deren Gesellschaf-
ter nicht mehr an einem Ort zur Gründung zusammenkommen müssen.24 Auch 
müssen sie ihr Unternehmen nicht an bloß einem oder überhaupt einem 

 
19 <https://web.archive.org/web/20211117040641/https://www.metacartel.org/> (zuletzt 

abgerufen: 19.04.2023). 
20 Fleischer, ZIP 2021, 2205 (2207); Teichmann, ZfPW 5 (2019), 247 (268). 
21 Fleischer, ZIP 2021, 2205 (2207); zu verschiedenen körperschaftlichen Organisations-

möglichkeiten Mienert, DAOs und Gesellschaftsrecht, S. 117 ff. 
22 RL (EU) 2019/1511 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 20.06.2019 zur Än-

derung der RL (EU) 2017/1132 im Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge und Ver-
fahren im Gesellschaftsrecht, ABl. L 186, S. 80 (DigitalisierungsRL); in Deutschland durch 
das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie v. 05.07.2021 (DiRUG), BGBl. I, 
S. 3338 umgesetzt; zu praktischen Herausforderungen Heckschen/Knaier, NZG 2021, 
1093 ff.; zum Referentenentwurf des BMJV J. Schmidt, ZIP 2021, 112 ff. 

23 RL (EU) 2019/2121 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 27.11.2019 zur Än-
derung der RL (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Ver-
schmelzungen und Spaltungen, ABl. L 321, S. 1 (MobilitätsRL); in Deutschland durch das 
Gesetz zur Umsetzung der Bestimmungen der Umwandlungsrichtlinie über die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitenden Umwandlungen, Verschmelzungen und 
Spaltungen v. 04.01.2023, BGBl. I, Nr. 10 umgesetzt. 

24 Art. 13g DigitalisierungsRL; § 2 Abs. 3 GmbHG; A. Berger/Brem, GWR 2021, 413 
(415) zu den häufig anders liegenden Gründerinteressen und progressiveren Alternativen; 
Lieder, NZG 2020, 81 (83); ders., NZG 2018, 1081 ff.; Omlor, DStR 2019, 2544 (2546 ff.); 
Schall/Günther/Lamsa, in: Kindler/Lieder, European Corporate Law, Art. 13b RL (EU) 
2017/1132 Rn. 6 f., Art. 13g RL (EU) 2017/1132 Rn. 14 zur bloß ausnahmsweisen physi-
schen Präsenz der Gründer; Teichmann, GmbHR 2021, 1237 ff. zu verschiedenen deutschen 
und europäischen Aspekten der vorsorgenden Rechtspflege; C. Weber, Digitalisierung im 
Gesellschaftsrecht (2021). In Deutschland in § 16a Abs. 2 BeurkG für den Fall, dass durch 
Videoidentifikation Amtspflichten des Notars nicht sichergestellt werden können, umgesetzt. 
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physischen Ort betreiben. Sie können auch dezentral oder vollständig digitali-
siert tätig werden. Unklar ist, wie eine Gesellschaft in Fällen lokalisiert werden 
soll, in denen keine physische Niederlassung oder gar kein Verwaltungssitz 
mehr benötigt wird und deshalb auch nicht existiert. Sofern die Gesellschafter 
keine eintragungspflichtige Gesellschaftsform wählen, verbindet sie nicht ein-
mal der Registerort. Zwar sind für den Wirtschaftsverkehr besonders solche 
Gesellschaftsformen relevant, deren Gesellschafter nur beschränkt haften und 
deren Existenz deshalb in der Regel eine Registrierung voraussetzt. Es ist aber 
ebenso an Fälle zu denken, in denen sich die Gesellschafter gar keine Gedanken 
über die Rechtsform ihrer Gesellschaft machen oder sich gar der Existenz einer 
solchen Gesellschaft rechtlich nicht bewusst sind, etwa weil diese durch bloßes 
Zusammenwirken der Gesellschafter ipso iure entsteht. Diese Gesellschaften 
müssen für den Wirtschaftsverkehr aber nicht von geringerer Relevanz sein. 
Tradierte Prinzipien und einzelne Normen des Internationalen Zivilprozess-
rechts und des Internationalen Privatrechts stoßen hier an ihre Grenzen und sind 
gegebenenfalls sogar überholt. Jene Prinzipien bilden zunächst die Untersu-
chungsgrundlage.25 In einem ersten Schritt werden diese deshalb herausgear-
beitet (S. 6 ff.). Ausgangspunkt dabei ist das deutsche Kollisionsrecht. Soweit 
das Kollisionsrecht unionsrechtlich geprägt ist, wird dieses ebenso untersucht, 
denn Verordnungen der Europäischen Union haben allgemeine Geltung, das 
heißt, sie sind in all ihren Teilen verbindlich und gelten in den Mitgliedstaaten 
unmittelbar, Art. 288 Abs. 2 AEUV. Untersucht wird somit auch, ob sich Prin-
zipien des deutschen Kollisionsrechts im europäischen Kollisionsrecht wieder-
finden. In einem zweiten Schritt wird anhand lokalisierender Normen überprüft, 
wie weit diese die Prinzipien zur Geltung bringen und, wenn nicht, ob jene 
Prinzipien überhaupt noch zeitgemäß sind. Denn auch diese unterliegen dem 
gesellschaftlichen und rechtlichen Wandel. Im Rahmen dessen werden etwaig 
konkurrierende Prinzipien miteinander abgewogen. Sollten sich Defizite offen-
baren, werden Regelungsvorschläge für Anknüpfungen gemacht, die auch in 
einer digitalen Welt und Rechtsordnung die Rechtsprinzipien und -methodik 
wahren.

 
25 Vgl. grundlegend zu Prinzipien, deren Gehalt, zum Umgang mit ihnen und ihrer Ab-

grenzung von Regeln Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 71 ff.; siehe auch Hess, in: FS  
Lindacher, S. 53 (54 f.), der am Beispiel actor sequitur forum rei (siehe S. 10 f.) ein Prinzip 
als Ausdruck von übergeordneter Gerechtigkeit ansieht; zum Gehalt von international-privat-
rechtlichen Interessen Kegel/Schurig, IPR, S. 134 f.; zur gegenseitigen Beeinflussung von 
und zu Spannungsverhältnissen zwischen Prinzipien Kohler, in: FS Kronke, S. 253 (255); 
Leible, in: FS Jayme, S. 485 (488 f.) stellt vor allem auf die Verbreitung und Akzeptanz der 
Parteiautonomie ab, um sie als Prinzip anzuerkennen; zum Kollisionsfall mehrerer Maximen 
Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, S. 170, der zwischen formalen und materialen Maximen 
differenziert, a.a.O., S. 160; zur Methodik des EuGH im Umgang mit Prinzipien Pon-
tier/Burg, EU Principles, S. 5 ff. 
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B. Methodik, Prinzipien und Ziele des IZPR und IPR 
B. Methodik,  Prinzipien und Ziele des IZPR und IPR 
I. Gleichwertigkeit inländischer und ausländischer Rechtspflege 

Im deutschen Zivilprozessrecht gilt gem. § 328 ZPO und im europäischen Zi-
vilprozessrecht gem. Art. 36 Abs. 1 Brüssel Ia-VO das Prinzip der Gleichwer-
tigkeit der Rechtspflege.1 Das heißt, Mitgliedstaaten erkennen EU-ausländische 
Gerichte im Grundsatz als genauso fähig wie die inländischen und damit auch 
deren Entscheidungen an.2 Nur ausnahmsweise kann der ordre public überra-
genden inländischen Interessen Geltung verschaffen und die Anerkennung ei-
ner ausländischen Entscheidung versagen, Art. 36 Abs. 2 Brüssel Ia-VO.3 Die 
Anerkennung einer Entscheidung bedeutet, dass die Wirkungen des Entschei-
dungsstaats auch im Anerkennungsstaat, den Art. 36 Brüssel Ia-VO adressiert, 
gelten (Wirkungserstreckung/prozessuales „Herkunftslandsprinzip“4).5 Seit In-
krafttreten der Brüssel Ia-VO gilt die Wirkungserstreckung auch hinsichtlich 
der Vollstreckbarkeit einer Entscheidung, Art. 39 Brüssel Ia-VO, welche für 
den Gläubiger besonders relevant ist.6 Diese Wirkungserstreckung fördert den 
internationalen Entscheidungseinklang, auf den noch einzugehen ist.7 Das Ver-
trauen in die Gerichte eines anderen Staates wird durch Gegenseitigkeit ver-
bürgt, so gilt das Anerkennungsgebot des Art. 36 Abs. 1 Brüssel Ia-VO nur für 
diejenigen Staaten, die in den Anwendungsbereich der Norm fallen, im natio-
nalen Recht ist die Gegenseitigkeit als Voraussetzung für die Anerkennung in 
§ 328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO verbürgt.8 Im Vordergrund dieser Untersuchung steht 
jedoch nicht das Anerkennungs-, sondern das Zuständigkeitsrecht, in dem es 

 
1 Die mit der Gleichwertigkeit verbundene Gegenseitigkeit, bspw. Schack, IZVR, Rn. 39, 

43, betrifft weniger die internationale Zuständigkeit als die Anerkennung und Vollstreckung 
ausländischer Entscheidungen und ist deshalb für die vorliegende Untersuchung von unter-
geordneter Bedeutung. 

2 Geimer, IZPR, Rn. 2751. 
3 Vgl. Art. 45 Abs. 1 lit. a Brüssel Ia-VO; Geimer, IZPR, Rn. 2751; Schack, IZVR, 

Rn. 39; zum ordre public Sujecki, ZEuP 2008, 458 (460 ff.). 
4 Hess, EuZPR, Rn. 3.21. 
5 C. v. Bar/Mankowski, IPR, Bd. 1, § 5 Rn. 113–117 zu den einzelnen Urteilswirkungen; 

Geimer, in: Geimer/Schütze, EuZVR, Art. 36 EuGVVO Rn. 71; Kropholler/v. Hein, EuZPR, 
vor Art. 33 EuGVO Rn. 9; E. Peiffer/M. Peiffer, in: Geimer/Schütze, Internationaler Rechts-
verkehr, Art. 36 VO (EU) 1215/2012 Rn. 13; Stadler/Krüger, in: Musielak/Voit, ZPO, 
Art. 36 EuGVVO Rn. 2; der Theorie der Wirkungserstreckung steht die der Wirkungsgleich-
heit gegenüber, nach der das ausländische Urteil wie ein inländisches zu behandeln ist, vgl. 
die Nachweise bei M. Peiffer, Grenzüberschreitende Titelgeltung in der EU, S. 76 ff.; verein-
zelt werden diese Ansichten kumuliert, Schack, IZVR, Rn. 944. 

6 Schack, IZVR, Rn. 926; Stadler/Krüger, in: Musielak/Voit, ZPO, Art. 36 EuGVVO 
Rn. 2b. 

7 E. Peiffer/M. Peiffer, in: Geimer/Schütze, Internationaler Rechtsverkehr, Art. 36 VO 
(EU) 1215/2012 Rn. 14, siehe S. 15 f. 

8 Geimer, IZPR, Rn. 35. 
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keine Gegenseitigkeitsvorbehalte gibt.9 Dennoch ist die Gleichwertigkeit der 
Rechtspflege auch für Zuständigkeitsfragen zu beachten. 

II. Gleichwertigkeit inländischen und ausländischen Rechts 

Das Prinzip der Gleichwertigkeit der Rechtspflege findet seine kollisionsrecht-
liche Entsprechung. Schon Friedrich Carl von Savigny forderte, ausländische 
Rechtsordnungen nicht herabzuwürdigen, sondern als gleichberechtigt neben 
der inländischen Rechtsordnung anzuerkennen.10 Was in der globalisierten 
Welt heute als Grundsatz gilt, stellte im 17. Jahrhundert eine Ausnahme vom 
Grundsatz der Anwendung bloß des inländischen Rechts dar.11 Nach der co-
mitas-Doktrin war die Anwendung ausländischen Rechts jedoch überhaupt 
möglich und fußte auf einem ausnahmsweisen Entgegenkommen der Staaten.12 
v. Savigny prägt das moderne Internationale Privatrecht durch die Umkehr die-
ses Regel-Ausnahme-Verhältnisses bis heute maßgeblich,13 denn der Grund-
satz, dass ausländisches Recht angewendet werden kann, gilt bis heute fort.14 
Schließlich ist der Grundsatz der Gleichwertigkeit inländischen und ausländi-
schen Rechts auch verfassungsrechtlich in Art. 3 GG verankert.15 

III. Prozessrechtliches lex fori-Prinzip 

Ein weiterer Grundsatz ist das vorherrschende lex fori-Prinzip bei der Anwen-
dung des Verfahrens- und Internationalen Privatrechts, wonach von einem deut-
schen Gericht stets das deutsche Zivilprozessrecht und – wenigstens im Aus-
gangspunkt – das deutsche Kollisionsrecht angewendet wird (forum regit pro-
cessum).16 Dass Gerichte das Verfahrensrecht ihres Staates anwenden, wird ei-
nerseits mit dem damit verbundenen Pragmatismus, andererseits mit dem 

 
9 Geimer, IZPR, Rn. 35. 
10 v. Savigny, System, Bd. 8, S. 26 f. 
11 Voet, De statutis, S. 138 zum Grundsatz, S. 143 zum ausnahmsweisen Entgegenkom-

men gegenüber den Sitten eines Nachbarvolkes. 
12 Voet, De statutis, S. 143; zu weiteren Vertretern der niederländischen Schule des 

17. Jahrhunderts C. v. Bar/Mankowski, IPR, Bd. 1, § 6 Rn. 31 ff.; zur Doktrin auch Ke-
gel/Schurig, IPR, S. 175 f.; Kropholler, IPR, S. 12 f.; kritisch C. L. v. Bar, Theorie und Pra-
xis des IPR, Bd. 1, S. 43, 53. 

13 v. Savigny, System, Bd. 8, S. 26 f.; C. v. Bar/Mankowski, IPR, Bd. 1, § 6 Rn. 53 ff.; 
v. Hein, in: MüKoBGB, Einl. IPR Rn. 19 f.; Junker, IPR, § 4 Rn. 21 ff. 

14 Geimer, IZPR, Rn. 38; Junker, IPR, § 5 Rn. 8. 
15 Beitzke, GG und IPR, S. 5. 
16 BGH Beschl. v. 03.04.2019 – VII ZB 24/17, NZG 2019, 710 (712) Rn. 26; Urt. v. 

27.06.1984 – IVb ZR 2/83, NJW 1985, 552 (553); aktuell zitiert durch OLG Köln Beschl. v. 
02.01.2018 – 2 Wx 269/17, ZEV 2018, 344 (346); C. L. v. Bar, Theorie und Praxis des IPR, 
Bd. 2, S. 357 ff.; Brödermann/Rosengarten, IPR/IZVR, Rn. 612; Fogt, in: FS Schack, S. 406 
(411); Geimer, IZPR, Rn. 319; Schack, IZVR, Rn. 45; Thole, ZIP 2021, 2153 (2157) spricht 
vom „allseits anerkannten lex-fori-Prinzip des Internationalen Privatrechts“; G. Wagner, Pro-
zeßverträge, S. 353 f. 



 Kapitel 1: Grundlagen 

 

8 

 

öffentlich-rechtlichen Territorialitätsprinzip begründet,17 soweit das (Internati-
onale) Zivilprozessrecht als öffentliches Recht verstanden wird18. Teilweise 
wird auch die Rechtssicherheit oder die originäre Ausübung von Hoheitsrechten 
durch den Richter für die Geltung des Prinzips vorgebracht.19 Nur ausnahms-
weise kann ausländisches Prozessrecht von deutschen Gerichten herangezogen 
werden, wenn es zum einen eng mit dem zur Anwendung berufenen Sachrecht 
verzahnt ist und zum anderen auch als ausländisches Sachrecht qualifiziert wer-
den könnte.20 Die Prozessparteien können, anders als das anwendbare materi-
elle Recht,21 zwar nicht das Verfahrensrecht vor einem konkreten Gericht, je-
doch das entscheidende Gericht und das damit einhergehende Verfahrensrecht 
wählen, soweit die Möglichkeit des forum shoppings eröffnet ist.22 

Dieser Grundsatz wirkt sich nicht auf Bestimmung der internationalen Zu-
ständigkeit aus, sodass auf das lex fori-Prinzip nicht oder nur am Rande zurück-
zukommen sein wird. 

IV. Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit 

Aus Erwägungsgrund 15 Brüssel Ia-VO ergibt sich, dass das europäische Zu-
ständigkeitsregime rechtssicher und vorhersehbar ausgestaltet sein soll. Ebenso 
wie im Internationalen Zivilprozessrecht gilt im Internationalen Privatrecht das 
Ziel größtmöglicher Rechtssicherheit, Erwägungsgründe 16 Rom I-VO, 14 
Rom II-VO.23 Die Erwägungsgründe schränken die Rechtssicherheit doch je-
weils zugunsten einer Einzelfallermittlung der engsten Verbindung ein. Was 
jedoch genau Rechtssicherheit ausmacht, definieren die Verordnungen nicht. 
Denkbare Parameter, um die Rechtssicherheit zu bestimmen, sind neben ein-
fach zu ermittelnden Anknüpfungsmerkmalen auch besonders bestandskräftige 
Merkmale. Eventuell können auch weniger starre Lokalisierungsmerkmale 
rechtssicher sein. Kropholler sieht in der Abkehr von der Staatsangehörigkeit 
zugunsten des gewöhnlichen Aufenthaltsorts als Anknüpfungsmerkmal einen 
Verlust an Rechtssicherheit, da der gewöhnliche Aufenthalt flexibler als die 
Staatsangehörigkeit sei.24 Ungeachtet der Frage, ob nun der gewöhnliche Auf-
enthalt oder die Staatsangehörigkeit das rechtssicherere Anknüpfungsmerkmal 
ist, verdeutlicht dies, dass die Wahl der Anknüpfungsmerkmale Auswirkungen 
auf die Rechtssicherheit haben kann. Jedenfalls würde dies voraussetzen, dass 

 
17 Kegel/Schurig, IPR, S. 1055 f.; vgl. Klinke, in: FS Kegel, S. 1 (5 f.) zum internationalen 

öffentlichen Recht; Schack, IZVR, Rn. 48; Schütze, IZPR/EuZPR, S. 32; G. Wagner, Prozeß-
verträge, S. 353 f. 

18 Junker, IZPR, § 1 Rn. 29; Pichler, Internationale Zuständigkeit, Rn. 310; Schütze, 
IZPR/EuZPR, S. 32; kritisch Schack, IZVR, Rn. 12, 945 sieht das IZPR weder dem zivilen 
noch dem öffentlichen Recht zugehörig an. 

19 C. v. Bar/Mankowski, IPR, Bd. 1, § 5 Rn. 75, 78; Geimer, IZPR, Rn. 323. 
20 Geimer, IZPR, Rn. 325; Kropholler, IPR, S. 595. 
21 Siehe S. 12 ff. 
22 Abendroth, Parteiautonome Zuständigkeitsbegründung, S. 31 f. 
23 Kegel/Schurig, IPR, S. 143; Kropholler, IPR, S. 30 f. 
24 Kropholler, IPR, S. 30 f. 
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eine möglichst hohe Beständigkeit des Anknüpfungsmerkmals ein Element der 
Rechtssicherheit ist. 

Der Rechtssicherheit im Rahmen der Brüssel Ia-VO stünde ein forum non 
conveniens-Vorbehalt entgegen, mit dem sich grundsätzlich zuständige Ge-
richte für unzuständig erklären können, wenn sie der Ansicht sind, andere, 
ebenfalls zuständige Gerichte könnten den Rechtsstreit besser beurteilen.25 Ein 
forum non conveniens-Vorbehalt ist deshalb im europäischen Zuständigkeits-
recht unzulässig.26 

V. Anknüpfung des Rechtsverhältnisses und Prinzip der engsten Verbindung 

Angeknüpft werden im Internationalen Zivilprozessrecht und Internationalen 
Privatrecht Anknüpfungsgegenstände beziehungsweise Sachverhalte. Aus-
gangspunkt der Anknüpfung ist also das Rechtsverhältnis. Das heißt, es wird 
geprüft, mit welchem Recht das Rechtsverhältnis am engsten verbunden ist.27 
v. Savigny schrieb insoweit auch vom Sitz eines Rechtsverhältnisses, den es zu 
lokalisieren gelte.28 Wie das Rechtsverhältnis nach dem potenziell berufenen 
Recht materiell zu beurteilen ist, ist für die vorgeschaltete kollisionsrechtliche 
Frage ohne Belang.29 Ermittelt wird also nicht das gerechteste, sondern das 
sachnächste Recht.30 Das von v. Savigny begründete Prinzip gilt auch im Euro-
päischen Kollisionsrecht.31 

Methodisch kann die engste Verbindung eines Rechtsverhältnisses mit einer 
Rechtsordnung typisiert oder individuell bestimmt werden.32 Dabei sind auch 
innerhalb der Typisierungen Abstufungen zu verzeichnen. Betrachtet man bei-
spielsweise Artt. 4 Rom I-VO/Rom II-VO, enthalten die Abs. 1 Anknüpfungen, 
die typischerweise zu dem Recht führen, das mit der Materie die engste Verbin-
dung aufweist (Regelanknüpfung). Gem. Abs. 3 ist jedoch auch eine 

 
25 EuGH Urt. v. 01.03.2005 – C-281/02 (Owusu), IPRax 2005, 244 (247) Rn. 37, 40; Gott-

wald, in: MüKoZPO, Vorb. Art. 1 Brüssel Ia-VO Rn. 5; Mankowski, in: Rauscher, 
EuZPR/EuIPR, Vorb. Art. 4 Brüssel Ia-VO Rn. 32 ff.; Paulus, in: Geimer/Schütze, Interna-
tionaler Rechtsverkehr, Vor Art. 4 VO (EU) 1215/2012 Rn. 32 f.; Schütze, IZPR/EuZPR, 
S. 68; Würdinger, in: FS Schack, S. 912 (915 f.). 

26 EuGH Urt. v. 01.03.2005 – C-281/02 (Owusu), IPRax 2005, 244 (248) Rn. 46; Gott-
wald, in: MüKoZPO, Vorb. Art. 1 Brüssel Ia-VO Rn. 5; Mankowski, in: Rauscher, 
EuZPR/EuIPR, Vorb. Art. 4 Brüssel Ia-VO Rn. 33; Würdinger, in: FS Schack, S. 912 
(915 f.). 

27 C. v. Bar/Mankowski, IPR, Bd. 1, § 7 Rn. 92; v. Hein, in: MüKoBGB, Einl. IPR Rn. 57; 
Junker, IPR, § 5 Rn. 4; Kropholler, IPR, S. 16 f.; nur ausnahmsweise wird die Anknüpfung 
von einer Norm aus vorgenommen, dann wird von Sonderanknüpfungen gesprochen, vgl. zur 
Begriffsprägung Wengler, ZVglRWiss 54 (1941), 168 (211); Zweigert, RabelsZ 14 (1942), 
283 (288 ff.); Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, S. 43. 

28 v. Savigny, System, Bd. 8, S. 108. 
29 v. Hein, in: MüKoBGB, Einl. IPR Rn. 30. 
30 Junker, IPR, § 5 Rn. 7; Kropholler, IPR, S. 25; Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, S. 43. 
31 Franke, Das IPR der europäischen Verordnungen und Drittstaatsverträge, S. 27; 

M. Weller, in: Weller, Europäisches Kollisionsrecht, Rn. A 117. 
32 Junker, IPR, § 5 Rn. 11. 
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Anknüpfung an ein anderes als das typisierte Recht möglich, „wenn eine offen-
sichtlich engere Verbindung zu einem anderen […] Staat“ besteht. Dadurch 
wird – wie auch von den Erwägungsgründen 16 S. 2 Rom I-VO, 14 S. 3 Rom II-
VO gefordert – in restriktiv auszulegenden Fällen eine Abweichung von der 
typisierten zur individuell bestimmten engsten Verbindung ermöglicht.33 Zwi-
schen diesen beiden Arten von Klauseln befinden sich „typisierte Ausweich-
klauseln“, die insbesondere in der Rom II-VO eine Abweichung von der Re-
gelanknüpfung, jedoch trotzdem in typisierter Art und Weise, eine engere Ver-
bindung aufspüren sollen, vgl. Art. 4 Abs. 2 Rom II-VO.34 Diese können ebenso 
wie Regelanknüpfungen durch spezielle Ausweichklauseln korrigiert werden.35 

Deutlich wird erstens ein Spannungsverhältnis zwischen typisierten Anknüp-
fungen zugunsten der Rechtssicherheit einerseits und der Bestimmung des 
Rechts mit der konkret engsten Verbindung andererseits. Zweitens zeigt sich 
ein Unterschied zum Internationalen Zivilprozessrecht. Während es dort keinen 
forum non conveniens-Einwand, der an das mit der Sache am engsten verbun-
dene Gericht verweisen würde, gibt,36 kann im Kollisionsrecht durchaus ein an 
sich, typisiert begründetes anzuwendendes Recht zugunsten eines enger mit 
dem Rechtsverhältnis verbundenen Rechts ersetzt werden. Es ist also zu beach-
ten, in welcher Art Klausel (Regelanknüpfung oder Ausweichklausel) welches 
Lokalisierungsmerkmal verwendet und welche Funktion damit verfolgt wird. 

VI. Actor sequitur forum rei 

Im (Internationalen) Zivilprozessrecht gilt der Grundsatz actor sequitur forum 
rei, welcher in ganz Europa anerkannt ist und nach dem der Kläger dem Ge-
richtsstand des Beklagten zu folgen, ihn also an dessen Wohnsitz zu verklagen 
hat.37 Dies schützt den Beklagten (favor defensoris), der sich einem einseitig 
durch den Kläger initiierten Eingriff in den status quo ausgesetzt sieht, denn der 
Kläger begründet durch seine Klage ein prozessuales Rechtsverhältnis zum 

 
33 C. v. Bar/Mankowski, IPR, Bd. 1, § 7 Rn. 93; Kropholler, IPR, S. 26 f.; Remien, in: 

Leible/Unberath, Rom 0-Verordnung, S. 223 ff.; v. Savigny, System, Bd. 8, S. 121 hat bereits 
Schwächen zu strikter Typisierung formuliert; Wendelstein, in: Soergel, BGB, Vor Art. 1 
Rom-II-VO Rn. 20. 

34 Schwemmer, Anknüpfungsprinzipien, S. 193 f. 
35 Rühl, in: BeckOGK Rom II-VO, Art. 4 Rn. 103, 106, Stand: 01.12.2017; Wendelstein, 

in: Soergel, BGB, Art. 4 Rom-II-VO Rn. 76. 
36 Geimer, in: Geimer/Schütze, EuZVR, Art. 4 EuGVVO Rn. 70; Mankowski, in: Rau-

scher, EuZPR/EuIPR, Vorb. Art. 4 Brüssel Ia-VO Rn. 33; ders., in: FS Heldrich, S. 867 
(870). 

37 EuGH Urt. v. 11.11.2020 – C-433/19 (Ellmes Property Services), IPRax 2021, 273 
(274) Rn. 21; Urt. v. 13.07.2000 – C-412/98 (Group Josi Reinsurance Company), NJW 2000, 
3121 (3121 f.) Rn. 35 zum EuGVÜ; Erwägungsgrund 15 Brüssel Ia-VO; Buchner, Kläger- 
und Beklagtenschutz im IZVR, S. 18 zum EuGVÜ; Geimer, in: Geimer/Schütze, EuZVR, 
Art. 4 EuGVVO Rn. 11, 19; Junker, IZPR, § 5 Rn. 18 f.; Kropholler/v. Hein, EuZPR, Art. 2 
EuGVO Rn. 1 zur Brüssel I-VO; Paulus, in: Geimer/Schütze, Internationaler Rechtsverkehr, 
Art. 4 VO (EU) 1215/2012 Rn. 2; v. Savigny, System, Bd. 8, S. 72; G. Wagner, in: Lutter, 
Europäische Auslandsgesellschaften, S. 223 (235 f.). 
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Zusammenfassung Fehler Warnung Korrigiert Info
Dokument - - - -
PDF/X - - 1 -
Seiten - - 230 3
Farben - 1344 - -
Schriften - - - 5768
Bilder - - - -
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PDF/X
Trapped Schlüssel ist nicht gesetzt


Seiten
Seiteninhalt ist leer (Seite 6,8,24)
Endformat-Rahmen ist nicht direkt gesetzt oder identisch zum Medien-Rahmen (Seite 


1-230)
Farben


Farbraum: ICC-RGB (sRGB IEC61966-2.1) #1344 (Seite 1-5,7,9-23,25-230)
Schriften


Schwarze Schrift Arial-ItalicMT (10.1 pt) ist ausstanzend #206 (Seite 25-27,30-35,39-41,
46-48,50,53-58,60,63-65,67,69,71-76,78-84,86,88-93,95-101,103-104,106-107,109-114,
116-119,121-125,127-137,139-146,148-150,152-155,157-161,163-164,166-178,
180-182,184-187,189-201,203)


Schwarze Schrift TimesNewRomanPSMT (5.5 pt) ist ausstanzend #607 (Seite 25-139,
141-203)


Schwarze Schrift TimesNewRomanPSMT (6.5 pt) ist ausstanzend #877 (Seite 25-140,
142-202)


Schwarze Schrift TimesNewRomanPSMT (8.4 pt) ist ausstanzend #1189 (Seite 19-23,
25-139,141-203,209-227,229-230)
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Schwarze Schrift TimesNewRomanPSMT (10.1 pt) ist ausstanzend #1178 (Seite 3,5,
9-17,20-23,25-207,210-227,230)


Schwarze Schrift TimesNewRomanPSMT (10.6 pt) ist ausstanzend #1 (Seite 9)
Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-BoldMT (6.5 pt) ist ausstanzend #3 (Seite 141,


203)
Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-BoldMT (8.4 pt) ist ausstanzend #1 (Seite 161)
Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-BoldMT (10.1 pt) ist ausstanzend #13 (Seite 


140-141,203)
Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-ItalicMT (6.5 pt) ist ausstanzend #2 (Seite 141)
Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-ItalicMT (8.4 pt) ist ausstanzend #1150 (Seite 10,


12-17,20-23,26-44,46-141,143-203,206-207,209-227,229-230)
Schwarze Schrift TimesNewRomanPS-ItalicMT (10.1 pt) ist ausstanzend #541 (Seite 5,


9,11-12,14-17,25-27,29-36,38-44,46-50,52-58,60,63-65,67,69-84,86,88-104,106-114,
116-146,148-150,152-161,163-178,180-187,189-201,203,205-207)


Inhalt
Aktion, JavaScript oder Kommentar entfernt (Seite 9,11-17,25,29-30,32,35,39,41-43,


45-47,55-56,61,63,66-70,75,78,80-81,83,86-90,93,95-96,101,103,105-109,111,113,
115-117,119-122,124-125,129-139,142,144-146,148-150,152-153,157-161,163-164,
166,168-170,172-176,179,181,183-186,188,190,192-194,197-199,202,205-207)


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Gulde_Standard


Farbseparationen: 4
CMYK


Seite 1 - 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9 - 23
Seite 24
Seite 25 - 230


Farbräume
ICCBased (CMM erforderlich)
ICC-RGB (sRGB IEC61966-2.1)


Schriften: 17
Arial-ItalicMT TrueType / Build-In / eingebettete Untergruppe
ArialMT TrueType / Build-In / eingebettete Untergruppe
Calibri TrueType / Build-In / eingebettete Untergruppe
Calibri-Italic TrueType / Build-In / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPS-BoldMT (3x) TrueType / Build-In / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPS-ItalicMT (3x) TrueType / Build-In / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPSMT (7x) TrueType / Build-In / eingebettete Untergruppe







